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Samtgemeindebürgermeister          Hagenburg, den 08.07.2021 
der Samtgemeinde Sachsenhagen  
Herrn Wedemeier  
Schloßstr. 1-3 
31558 Hagenburg 
 
Antrag der CDU/WGSG-Gruppe:  
 
Unterstützung der Gemeinde Wölpinghausen bei der Sanierung des dortigen 
Sporthallengebäudes 
 
Sehr geehrter Herr Wedemeier, 
 
die Gruppe CDU/WGSG des Rates der Samtgemeinde Sachsenhagen stellt den 
Antrag, die finanzielle Unterstützung der Gemeinde Wölpinghausen für die Sanierung 
des dortigen Spothallengebäudes im Haushalt 2022 ff. zu sichern. Nutzer der 
Sporthalle sind neben Einwohnern aus Wölpinghausen auch Personen aus der 
Samtgemeinde und die Kinder des Waldkindergartens.  
 
Um eine möglichst optimale Förderung zu erhalten, soll die anstehende Gebäude-
sanierung mindestens den KFW40-Standard erreichen. Allerdings werden auch nach 
Abzug der Fördermittel die restlichen Finanzierungskosten nicht allein von der 
Gemeinde Wölpinghausen getragen werden können. Da wir in Hagenburg und 
Sachsenhagen eine Sporthalle durch die Samtgemeinde unterhalten und neu 
erstellen, ist eine finanzielle Beteiligung der Samtgemeinde an den 
Sanierungskosten politisch korrekt und nachvollziehbar.  
 
Die finanzielle Unterstützung soll durch einen jährlichen Zuschuss in derart erfolgen, 
dass die Samtgemeinde Sachsenhagen der Gemeinde Wölpinghausen anteilige 
Zins- und Tilgungszahlungen erstattet. Die Höhe der Erstattung wird sich aus der 
Beratung ergeben. 
 
Begründung:  
 
Ergibt sich aus dem Antrag und wird mündlich vorgetragen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
 
Klaus-Dieter Drewes  
Gruppensprecher 
 


